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 Veröffentlicht am 28.01.1993

Norm

StPO §267 B

Rechtssatz

Die Identität der Tat geht weder durch die Aufnahme einzelner (in der Angeklagebegründung konkretisierter)

Verletzungen des Tatopfers bzw bestimmter damit verbundener Folgen in die an die Geschwornen gerichteten Fragen

noch durch eine Einschränkung der Tatzeit verloren.
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